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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Gurtschloss für eine Sicherheitsgurteinrichtung eines
Kraftfahrzeuges mit
– einer Antriebseinrichtung (2),
– einer ersten flexiblen Welle (7a), welche mit einem ersten
Ende mit der Antriebseinrichtung (2) und mit einem zweiten
Ende mit einem Schlosskopf (1) des Gurtschlosses verbun-
den ist, wobei der Schlosskopf (1) durch eine Aktivierung der
Antriebseinrichtung (2) aus einer Normalstellung in eine Prä-
sentierstellung verfahrbar ist,
– einer Umlenkeinrichtung (3), in der die flexible Welle (7a)
umgelenkt wird, wobei
– zwischen der Antriebseinrichtung (2) und dem Schlosskopf
(1) ein parallel zu der ersten flexiblen Welle (7a) wirkendes
Federelement (8) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gurtschloss für eine
Sicherheitsgurteinrichtung eines Kraftfahrzeuges mit
den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.

[0002] Gurtschlösser mit einem aus einer Nor-
malstellung in eine Präsentierstellung verfahrbaren
Schlosskopf werden in Sicherheitsgurteinrichtungen
von Kraftfahrzeugen verwendet, wenn der Schloss-
kopf in der Normalstellung für den Insassen schwer
zugänglich ist, oder wenn die Sicherheitsgurteinrich-
tung auch für Insassen ausgelegt werden soll, wel-
che in ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkt sind.
Der verfahrbare Schlosskopf wird dann zum Anle-
gen der Sicherheitsgurteinrichtung aus der Normal-
stellung in eine ausgefahrene Präsentierstellung ver-
fahren, in der der Insasse die Gurtzunge bequem in
dem Schlosskopf verriegeln kann. Nach dem Verrie-
geln der Gurtzunge wird der Schlosskopf mit der ver-
riegelten Gurtzunge wieder in die für die Rückhal-
tung des Insassen vorgesehene Normalstellung ver-
fahren.

[0003] Ein solches Gurtschloss ist z. B. aus der
DE 10 2006 016 574 A1 bekannt. Bei dem dort
beschriebenen Gurtschloss ist der Schlosskopf mit-
tels eines elektromotorischen Antriebes aus der Nor-
malstellung in eine ausgefahrene Präsentierstellung
verfahrbar. Die Antriebsbewegung des elektromotori-
schen Antriebes wird mittels einer Kraftübertragungs-
einrichtung in Form einer flexiblen Welle auf den
Schlosskopf des Gurtschlosses übertragen. Die fle-
xible Welle selbst ist in einer Hülse mit einem ge-
krümmten Kanal geführt, welche die Welle entspre-
chend der Krümmung des Kanals aus einer horizon-
talen Ausrichtung in eine aufrechte Stellung umlenkt,
in der der Schlosskopf gehalten ist.

[0004] Die flexible Welle muss dabei so bemessen
sein, dass sie die im Unfall wirkenden Zugkräfte über-
tragen kann. Außerdem sollten die bei der Bewe-
gung und Umlenkung der flexiblen Welle in der Hülse
entstehenden Reibungskräfte möglichst gering sein.
Ferner sollten die Werkstoffeigenschaften der flexi-
blen Welle so gewählt werden, dass sie während der
Bewegungsvorgänge aus der Normalstellung in die
Präsentierstellung und umgekehrt nicht selbst plas-
tisch verformt wird. Außerdem sollten die für die elas-
tische Verformung der flexiblen Welle erforderlichen
Kräfte möglichst gering sein, damit der elektromoto-
rische Antrieb möglichst klein hinsichtlich der Außen-
abmessungen und der Leistungsaufnahme bemes-
sen werden kann.

[0005] Die Kraftübertragungseinrichtung unterliegt
daher verschiedenen an sich gegensätzlichen An-
forderungen, welche bei der Auslegung Problems
bereiten können, da die Optimierung der Kraftüber-
tragungseinrichtung hinsichtlich einer Anforderung

Nachteile für die Erfüllung einer der anderen Anfor-
derungen zur Folge haben kann.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein gat-
tungsgemäßes Gurtschloss mit einem einfachen kon-
struktiven Aufbau zu schaffen, welches hinsichtlich
der an das Gurtschloss und die Verfahrbarkeit ge-
stellten Anforderungen verbessert ausgelegt werden
kann.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ein Gurtschloss mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 vor. Weitere bevorzugte Weiterentwicklun-
gen sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0008] Zur Lösung der Aufgabe wird ein Gurtschloss
für eine Sicherheitsgurteinrichtung eines Kraftfahr-
zeuges mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

– einer Antriebseinrichtung,
– einer ersten flexiblen Welle, welche mit einem
ersten Ende mit der Antriebseinrichtung und mit
einem zweiten Ende mit einem Schlosskopf des
Gurtschlosses verbunden ist, wobei der Schloss-
kopf bei einer Aktivierung der Antriebseinrichtung
aus einer Normalstellung in eine Präsentierstel-
lung verfahrbar ist,
– einer Umlenkeinrichtung, in der die flexible Wel-
le umgelenkt wird, wobei der Grundgedanke der
Erfindung darin zu sehen ist, dass
– zwischen der Antriebseinrichtung und dem
Schlosskopf ein parallel zu der flexiblen Welle wir-
kendes Federelement angeordnet ist.

[0009] Durch das Federelement wird ein zweites
parallel zu der flexiblen Welle angeordnetes Bau-
teil ergänzt, welches den Schlosskopf in der Prä-
sentierstellung zusätzlich hält. Aufgrund der Feder-
eigenschaften kann das Federelement die während
der Ausfahrbewegung des Schlosskopfes in die Prä-
sentierstellung erforderlichen Bewegungen durch ei-
ne entsprechende Auslegung der Federeigenschaf-
ten mit ausführen, ohne dabei selbst plastisch ver-
formt zu werden. Die flexible Welle kann dadurch
entlastet werden, so dass sie kleiner ausgelegt wer-
den kann. Ferner können die an der flexiblen Welle
entstehenden Reibungskräfte durch die Wahl eines
größeren Führungskanals verringert werden, da der
Schlosskopf durch das Federelement während der
Ausfahrbewegung zumindest mit in Position gehalten
wird. Dadurch ergeben sich geringere Reibungskräf-
te bei der Ausfahrbewegung bei einer gleichzeitig ver-
besserten Führung des Schlosskopfes. Die im Last-
fall auf den Schlosskopf wirkenden Zugkräfte wer-
den dagegen im Wesentlichen von der flexiblen Welle
übertragen, so dass sie ohne Rücksicht auf die Füh-
rung des Schlosskopfes für diese Funktion verbes-
sert ausgelegt werden kann. Damit findet zwischen
dem Federelement und der flexiblen Welle quasi eine
Funktionstrennung statt, welche die Auslegung des
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Gurtschlosses hinsichtlich der unterschiedlichen An-
forderungen erleichtert.

[0010] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
ner bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt:

[0011] Fig. 1: ein erfindungsgemäßes Gurtschloss;

[0012] Fig. 2: den Schlosskopf in der Normalstel-
lung;

[0013] Fig. 3: den Schlosskopf in der Präsentierstel-
lung;

[0014] Fig. 4: Gurtschloss in einer von der Senkrech-
ten abweichenden Ausrichtung.

[0015] In der Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Gurt-
schloss mit einem Schlosskopf 1, einer Antriebs-
einrichtung 2 und einer Kraftübertragungseinrichtung
gebildet durch eine erste und eine zweite flexible Wel-
le 7a und 7b zu erkennen.

[0016] Die Antriebseinrichtung 2 ist durch einen
Elektromotor gebildet, welcher eine Spindel 6 an-
treibt. Die Spindel 6 greift mit ihrem Gewinde in ein
Gleitstück 5 ein, welches in einer Profilschiene 4
längsverschieblich geführt ist und mit den ersten En-
den der flexiblen Wellen 7a und 7b verbunden ist.
Die flexiblen Wellen 7a und 7b sind verschiebefest an
dem Gleitstück 5 befestigt, so dass die Längsbewe-
gung des Gleitstückes 5 auf die flexiblen Wellen 7a
und 7b übertragen wird. Die flexiblen Wellen 7a und
7b sind im weiteren Verlauf durch eine fest an der
Profilschiene 4 gehaltene Umlenkeinrichtung 3 ge-
führt, welche die flexiblen Wellen 7a und 7b aus einer
horizontalen Ausrichtung in eine aufrechte Ausrich-
tung umlenkt. An den durch die Umlenkeinrichtung 3
hindurchragenden zweiten Enden der flexiblen Wel-
len 7a und 7b ist der Schlosskopf 1 befestigt, in dem
eine nicht dargestellte Gurtzunge einer Sicherheits-
gurteinrichtung verriegelbar ist. Zwischen den flexi-
beln Wellen 7a und 7b ist ferner ein Federelement 8
angeordnet, welches ebenso mit dem Schlosskopf 1
und dem Gleitstück 5 verbunden ist und in der Um-
lenkeinrichtung 3 umgelenkt wird.

[0017] Bei einer Aktivierung der Antriebseinrichtung
2 wird das Gleitstück 5 aufgrund der Drehbewegung
der Spindel 6 in Richtung der Umlenkeinrichtung 3
verschoben. Gleichzeitig schiebt das Gleitstück 5 die
flexiblen Wellen 7a und 7b mit dem Federelement 8
durch die Umlenkeinrichtung 3 und verfährt dadurch
den an den flexiblen Wellen 7a und 7b und dem Fe-
derelement 8 gehaltenen Schlosskopf 1 aus der Nor-
malstellung in die Präsentierstellung.

[0018] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist der Schlosskopf
1 in der Normalstellung und in der Präsentierstellung

zu erkennen. Das Federelement 8 ist als Blattfeder
ausgebildet, welche derart ausgerichtet ist, dass die
Biegeachse der Blattfeder senkrecht zu der Bewe-
gungsrichtung der Blattfeder angeordnet ist. Die Bie-
geachse ist in diesem Fall die Achse einer Biegebe-
anspruchung, um die die Blattfeder das geringste Wi-
derstandsmoment aufweist. In dem vorliegenden Fall
ist die Blattfeder so angeordnet, dass die Biegeach-
se identisch mit der Achse oder parallel zu der Ach-
se ist, um die die Blattfeder und die flexiblen Wellen
7a und 7b in der Umlenkeinrichtung umgelenkt wer-
den. Die Blattfeder wird in der Umlenkeinrichtung 3
in einer Führung 9 in Form eines Schlitzes geführt,
welche die Ausrichtung der Blattfeder nach dem Aus-
tritt aus der Umlenkeinrichtung 3 und damit auch des
Schlosskopfes 1 definiert.

[0019] Durch die Verwendung zweier parallel ange-
ordneter flexibler Wellen 7a und 7b können diese je-
weils für sich mit einem geringeren Durchmesser aus-
geführt werden, als dies bei der Verwendung von nur
einer flexiblen Welle im Stand der Technik der Fall
war. Aufgrund dieses kleineren Durchmessers sind
die sich in den Randfasern der flexiblen Wellen 7a
und 7b ergebenden Maximalspannungen im Bereich
der Umlenkung bei gleicher Querschnittsfläche ge-
ringer, so dass die Gefahr eines Überschreitens der
elastischen Verformungsgrenze der flexiblen Wellen
7a und 7b geringer ist. Ferner bewirkt die Blattfeder
eine erhebliche Stabilisierung des Schlosskopfes 1
in der Präsentierstellung, so dass diese Aufgabe von
den flexiblen Wellen 7a und 7b nicht mehr übernom-
men werden muss. Die flexiblen Wellen 7a und 7b
können damit allein hinsichtlich der Anforderungen
an die Zugfestigkeit im Lastfall bei einer entsprechen-
den Querbeweglichkeit ausgelegt werden.

[0020] Da die Führung des Schlosskopfes 1 nun-
mehr vorrangig von der Blattfeder übernommen wird
und diese durch die Führung 9 in der Umlenkein-
richtung 3 ausreichend geführt ist, können die Anfor-
derungen an die Führungen der flexiblen Wellen 7a
und 7b in der Umlenkeinrichtung 3 entsprechend ge-
senkt werden. Die flexiblen Wellen 7a und 7b können
dann mit einem größeren Spiel in der Umlenkeinrich-
tung 3 geführt werden, wodurch die zu überwinden-
den Reibungskräfte während der Ausfahrbewegung
des Schlosskopfes 1 in die Präsentierstellung erheb-
lich verringert werden können.

[0021] Ferner ist die Blattfeder so an dem Schloss-
kopf 1 angeordnet, dass die oben beschriebene Bie-
geachse parallel zu einem in dem Schlosskopf 1 vor-
gesehenen Schlitz zur Aufnahme der Gurtzunge an-
geordnet ist, d. h. der Schlosskopf 1 wird in Richtung
des Schlitzes deutlich steifer fixiert als dies quer zu
der Schlitzausrichtung der Fall ist. Dies hat den Vor-
teil, dass der Schlosskopf 1 quer zu dem Schlitz be-
weglicher ist, so dass er z. B. zum Stecken der Gurt-
zunge von dem Insassen zu sich herangezogen oder
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weggedrückt werden kann, während die Ausrichtung
des Schlosskopfes 1 in Fahrtrichtung deutlich steifer
fixiert ist.

[0022] Die Blattfeder ist in einem Freiraum zwischen
den flexiblen Wellen 7a und 7b angeordnet, so dass
sie im Bereich zwischen der Umlenkeinrichtung 3 und
dem Schlosskopf 1 aufgrund ihrer geringeren Dicke
nicht über die durch eine Verbindung der Außen-
durchmesser der flexiblen Wellen 7a und 7b gebilde-
ten Hüllfläche hinaus steht. Die Blattfeder selbst kann
z. B. aus Federstahl hergestellt sein. Der weitere Vor-
teil der Verwendung der Blattfeder ist darin zu sehen,
dass sie in Richtung der Ausfahrbewegung wesent-
lich steifer ist, als dies die flexiblen Wellen 7a und
7b sind bzw. als die flexible Welle in dem Stand der
Technik ausgelegt werden konnte, so dass die An-
triebsbewegung wesentlich verlustfreier und unmittel-
bar auf den Schlosskopf 1 übertragbar ist. Die Erfin-
dung nutzt dabei den Vorteil, dass die Blattfeder bei
einer gleichen Beanspruchung trotz der Elastizität ei-
ne geringere Neigung zum seitlichen Ausknicken auf-
weist, als dies bei den flexiblen Wellen aus einem ge-
drehten Stahlseil der Fall ist.

[0023] Ferner kann die Blattfeder z. B. durch die Ver-
wendung von Federstahl oder eines sonstigen einstü-
ckig geformten Materials mit einer glatten Oberfläche
versehen werden, so dass die Reibungsverluste im
Vergleich zu der Verwendung eines herkömmlichen
gewickelten Stahlseils als flexible Welle bei einer ver-
besserten Führung erheblich reduziert werden kön-
nen.

[0024] Sofern dies aus haptischen oder optischen
Gründen erwünscht ist, können die flexiblen Wellen
7a und 7b mit der dazwischen angeordneten Blattfe-
der auch durch eine Umhüllung nach außen hin ab-
gedeckt werden.

[0025] In der Fig. 4 ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung zu erkennen, bei dem der Schlosskopf 1
um einen Winkel A von ungefähr 135 Grad ausge-
hend von der Profilschiene 4 umgelenkt wird. Der
Winkel A wird durch die Form der Umlenkeinrichtung
3 vorgegeben und kann praktisch beliebig gewählt
werden. Dabei nutzt die Erfindung den Vorteil, dass
sich die Blattfeder nach dem Austritt aus der Umlen-
keinrichtung 3 immer in der durch die Umlenkeinrich-
tung 3 vorgegebene Richtung erstreckt und nicht in
einem durch die Umlenkeinrichtung 3 vorgegebenen
Umlenkradius weiter verläuft. Aufgrund der Verwen-
dung der Blattfeder können praktisch beliebige Um-
lenkwinkel A verwirklicht werden, solange der Bie-
geradius so groß gewählt wird, dass die Blattfeder in
der Umlenkeinrichtung 3 nicht plastisch verformt wird.
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Patentansprüche

1.  Gurtschloss für eine Sicherheitsgurteinrichtung
eines Kraftfahrzeuges mit
– einer Antriebseinrichtung (2),
– einer ersten flexiblen Welle (7a), welche mit einem
ersten Ende mit der Antriebseinrichtung (2) und mit
einem zweiten Ende mit einem Schlosskopf (1) des
Gurtschlosses verbunden ist, wobei der Schlosskopf
(1) durch eine Aktivierung der Antriebseinrichtung (2)
aus einer Normalstellung in eine Präsentierstellung
verfahrbar ist,
– einer Umlenkeinrichtung (3), in der die flexible Welle
(7a) umgelenkt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zwischen der Antriebseinrichtung (2) und dem
Schlosskopf (1) ein parallel zu der ersten flexiblen
Welle (7a) wirkendes Federelement (8) angeordnet
ist.

2.  Gurtschloss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass parallel zu der ersten flexiblen Welle
(7a) wenigstens eine zweite flexible Welle (7b) vorge-
sehen ist, und dass das Federelement (8) zwischen
der ersten und der zweiten flexiblen Welle (7a, 7b)
angeordnet ist.

3.  Gurtschloss nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fe-
derelement (8) eine Blattfeder ist.

4.  Gurtschloss nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blattfeder derart angeordnet ist,
dass die Biegeachse der Blattfeder senkrecht zu der
Bewegungsrichtung des Schlosskopfes (1) aus der
Normalstellung in die Präsentierstellung ausgerichtet
ist.

5.  Gurtschloss nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fe-
derelement (8) in der Umlenkeinrichtung (3) umge-
lenkt wird.

6.  Gurtschloss nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
lenkeinrichtung (3) eine Führung (9) aufweist, in der
das Federelement (8) geführt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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